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ANHANG 

 

Anhang 1 Vorprüfung Grundwasserschutzzone Bodenackerquelle, Duggingen. - Schreiben der Bau- 
und Umweltschutzdirektion Kt. Basel-Landschaft, Amt für Umweltschutz und Energie vom 
12.12.2024 

Anhang 2 Vorprüfung Schutzzonendossier Bodenackerquellen, Duggingen/BL. - Schreiben des Amt 
für Umwelt, Solothurn vom 30.10.2025 

Anhang 3 Auszug aus dem Protokoll des Gemeiderats, 7900.08 3769 Schutzzonen, 
Schutzzonenüberprüfung Bodenackerquellen 2017-?, Schutzzonenmutation und 
Mitwirkung, Überweisung an GV vom 17.06.2026, Sitzung Nr 2026 - 4 vom 24. März 2026, 
Duggingen 

 

BEILAGE 

Beilage 1      Übersichtstabelle mit Art und Ausmass der Veränderungen der Schutzzonenmutation
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1 AUSGANGSLAGE 

1.1 Bestand 

1.1.1 Quellwassernutzung 

Die Bodenackerquellen bestehen aus zwei Fassungen (Bodenackerquelle Süd und 
Nord) und befinden sich rund 0.6 km östlich des Ortskerns von Duggingen unterhalb 
der Falkenfluhe, die hier die westliche Flanke des Gempen-Plateaus darstellt. 

Die Einwohnergemeinde Duggingen ist Eigentümerin der Quellfassungen sowie 
auch deren Standortparzellen 390 und 2614.  

Gemäss der Wasserstatistik BL betrug die Schüttung im Zeitraum 2004-2023 durch-
schnittlich rund 114'000 m3 pro Jahr (≈ 216 Liter pro Minute), wobei im langjährigen 
Mittel mit rund 100'000 m3 pro Jahr ein Grossteil zur Trinkwassergewinnung genutzt 
wurde. Für die Quellwassernutzung bedarf es keiner Konzession.  

1.1.2 Schutzzonen 

Die Quellfassungen Bodenacker verfügen über rechtskräftig ausgeschiedene 
Schutzzonen S I und S II aus dem Jahr 1983 (Beschluss des Regierungsrats des Kt. 
BE vom 12.1.1983). Die Zone S III der Bodenackerquellen liegt auf Gemeindegrund 
von Hochwald/SO und ist zum Schutz mehrerer Quellgruppen u.a. Angensteinquel-
len des IWB, ebenfalls im Jahr 1983 grossräumig ausgeschieden worden (Be-
schluss des Regierungsrats des Kt. SO vom 06.12.1983).  

Ich den bisherigen Berichten wurde fehlerhaft festgehalten, dass die Bodenacker-
quellen über keine eigenständige Schutzzone S III verfügt, sondern von der Zone S 
III der Angensteinquellen profitiert, die auf Gemeindegebiet von Hochwald/SO liegt. 
Korrekt gemäss unten aufgeführten Unterlagen ist jedoch, dass die Schutzzone S III 
der Bodenackerquellen gemeinsam mit weiteren Quellgruppen u.a. den Angenstein-
quellen mit RRB Nr. 3380 vom 06.12.1983 rechtskräftig ausgeschieden worden ist. 

Die derzeit gültigen Dokumente listet die nachfolgende Tabelle auf: 

 Beschluss des Regie-
rungsrates 

Akten- bzw. Inventar-Nr. 

Nr. Datum Plan Reglement 

Duggingen / BE 197 12.01.1983 14.0653.02.001 12.01.1983 

Solothurn / SO 3380 06.12.1983 08.018-1 A 10.11.1983 

 

Die Lage der Quellfassungen Bodenacker und die Ausdehnung der rechtsgültigen 
Schutzzonen S I uns S II auf Gemeindegebiet Duggingen zeigt Abbildung 1 und 2. 
Die rechtsgültige Schutzzone SIII im Kanton Solothurn zeigt Abbildung 3. 
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Abbildung 1: Ausschnitt aus dem Schutzzonenplan 14.0653.02.001 mit Lage der rechtskräftigen 
Schutzzone S II für die Bodenackerquellen auf Gemeindegebiet von Duggingen gemäss Reglement 
vom 12.01.1983.  Dargestellt ist die Schutzzone II sowie die Lage der Quellfassungen (Kreise). 

 

Abbildung 2: Ausschnitt aus dem Schutzzonenplan 14.0653.02.001 mit Lage der rechtskräftigen 
Schutzzone S I für die Bodenackerquellen auf Gemeindegebiet von Duggingen gemäss Reglement 
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vom 12.01.1983.  Dargestellt ist der Fassungsbereich (Schutzzone I) um die Quellfassungen sowie 
Teile der Schutzzone II. 

 

Abbildung 3: Ausschnitt aus dem Schutzzonenplan 08.018-1 A mit rechtskräftige Schutzzone S III 
auf Gemeindegebiet von Hochwald. Die Zone S II auf Gemeindegebiet von Duggingen ist orientie-
rend dargestellt und entspricht nicht dem rechtsgültigen Perimeter (siehe Abb. 1). 

Sowohl die Überprüfung der Schutzzonen der Angensteinquellen (Voruntersuchung 
2007) wie auch Markierversuche (2014, 2021) haben gezeigt, dass die Abgrenzung 
der Schutzzonen der Bodenackerquellen gegenüber benachbarter Quellgruppen 
nicht sachgerecht ist. 

Die Ausweisung der bestehenden Schutzzonen erfolgte zudem vor Inkraftsetzung 
der Gewässerschutzverordnung (1998) samt zugehörigen Ausführungsvorschriften 
und entspricht von daher nicht den heute gültigen Anforderungen von Bund und 
Kanton. Insbesondere fehlt bis dato eine Bewertung der Vulnerabilität des Karst-Ein-
zugsgebietes (z.B. mit EPIK-Verfahren) als Grundlage für die Abgrenzung der 
Schutzzonen. 

1.2 Vorhaben 

1998 ist das eidgenössisch Gewässerschutzrecht mit Inkraftsetzung der Gewässer-
schutzverordnung grundlegend revidiert worden. Konkrete Vorgaben zur Bemes-
sung der Schutzzonen folgten mit diversen Vollzugshilfen im Zeitraum 1998 bis 
2025. 

Nach Erscheinen der Wegleitung Grundwasserschutz (BUWAL 2004) forderte der 
Kanton Basel-Landschaft mit Rundschreiben vom 23. Sept. 2005 an alle InhaberIn-
nen und Standortgemeinden von Trinkwasserfassungen ihre Schutzzonen nach 
Massgabe des revidierten Rechts überprüfen zu lassen und ggf. anzupassen. 
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Des Weiteren ist in der regionalen Wasserversorgungsplanung Region 1 Arlesheim 
(Leitbild mit Massnahmenplanung) als Massnahme mit hoher Priorität die neurechtli-
che Ausscheidung von Grundwasserschutzzonen aufgeführt. 

Zur Verbesserung des hydrogeologischen Systemverständnisses wurden bislang 
zahlreiche Untersuchungen durchgeführt. In Bezug auf die Quellfassungen Boden-
acker sind folgende Dokumente berücksichtigt: 

Schritt Methodik Ergebnis Referenz
Voruntersuchung Auswertung Daten 

und Unterlagen
Feststellung Kenntnislücken Holinger AG 

20.12.2017

Hauptuntersuchung Markierversuch, 
Wasserbilanz,
Vulnerabilitäts-
bewertung

Abgrenzung Zuströmbereich 
und Vorschlag Schutzzonen

Holinger AG 
12.03.2020

Gefährdungs-
abschätzung

Analyse 
Nutzungskonflikte

Massnahmen bei Konflikten Holinger AG 
10.11.2022

 

Die Untersuchungen haben ergeben, dass die bestehenden Schutzzonen im Falle 
der fortgesetzten Nutzung angepasst werden müssen. Anhand der Ergebnisse 
konnte der Grundwasserleiter charakterisiert und das Einzugsgebiet der Quellen 
räumlich differenziert werden. Den eidgenössischen Vorgaben entsprechend wurden 
die Schutzzonen innerhalb des unterirdischen Zuströmbereichs auf Grundlage einer 
räumlich differenzierten Bestimmung der Vulnerabilität mit dem EPIK-Verfahren fest-
gelegt. Dabei wurde die Ausscheidung der Zonen S1, S2 sowie Sh und Sm vorge-
schlagen. 

Die Fachstellen der Kantone AUE BL wie auch das AfU SO haben zur vorgeschla-
genen Abgrenzung der Schutzzonen in einer gemeinsamen Stellungnahme vom 06. 
Juli 2021 Stellung genommen. Demnach ist die Herleitung der Schutzzonen nach-
vollziehbar und schlüssig. Die Abgrenzung der Grundwasserschutzzonen genügt 
den rechtlichen Vorgaben. 

1.3 Erforderliche Schutzzonenmutation 

1.3.1 Umfang 

Die vorliegende Revision bezieht sich auf die Ausweisung von Grundwasserschutz-
zonen für die Quellfassungen Bodenackerquellen (115.23.-24.A) in Duggingen, be-
stehend aus den Zonen S1, S2 und Sh anstelle der bisherigen Zonen S I und S II.  

Die Schutzzonenmutation auf Gemeindegebiet Hochwald wird in einem separaten 
Verfahren nach Vorgaben des Kantons Solothurn geregelt. 

1.3.2 Auswirkungen/Änderungen 

Einen Überblick über Art und Ausmass der massgeblichen Veränderungen der 
Schutzzonenmutation gibt Beilage 1. Darin sind die wichtigsten Änderungen im Situ-
ationsplan verortet und tabellarisch zusammengefasst.  
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Besonders hervorzuheben sind folgende Punkte: 

 Vor dem Hintergrund der aktuellen Nutzung (überwiegend Wald und extensive 
Dauerwiese, wenig Ackerbau) sind die zusätzlichen Einschränkungen überschau-
bar  

 95 % der von den Schutzzonen betroffenen Flächen auf Seiten Hochwald liegt 
innerhalb der Parzelle 3904, die im Alleineigentum der Bürgergemeinde Hoch-
wald ist. 

 Rund 80 % der von den Schutzzonen betroffenen Flächen auf Seiten Duggingen 
liegt innerhalb der Parzelle 2415 und 2422, die im Alleineigentum der Bürgerge-
meinde Duggingen ist. 

 Die Abwasserleitung befindet sich im Eigentum der Einwohnergemeinde Hoch-
wald; sie muss in der Zone Sh (statt bisher S3) häufiger kontrolliert werden, d.h. 
alle 5 statt bisher 10 Jahre. Dagegen werden rund 200 m der Leitung in den Ge-
wässerschutzbereich Au mit 10-jähriger Kontrolle entlassen. 

 der Ausweitung der Schutzzonen nach Südwesten steht eine Entlassung von 
landwirtschaftlich genutzten, privaten Parzellen in den Gewässerschutzbereich 
Au am östlichen Rand gegenüber. 

 Der Gesamtperimeter der Schutzzonen reduziert sich um rund 26 Hektar, was ei-
ner Verringerung von etwa 30 % gegenüber der bisherigen (altrechtlichen) 
Schutzzonenausdehnung entspricht. 

1.3.3 Begründung 

Die Mutation ist aus folgenden Gründen erforderlich: 

 die gegenwärtige Abgrenzung der Schutzzonen ist nicht rechtskonform 

 Die fortgesetzte Nutzung der Bodenackerquellen ist aus verschiedenen Gründen 
unabdingbar (vgl. GWP, RWP): 

- Die Bodenackerquellen stellen gegenüber der GW-Fassung Gillmatten einen 
hydrogeologisch unabhängigen Wasserbezugsort (sog. "zweites Standbein") 
dar 

- Alternative, gleichwertige Quellen auf Gemeindegebiet (QF der Immob. BS im 
Bereich Angenstein bzw. Seetal) können im Moment weder erworben noch ge-
nutzt werden und würden darüber hinaus ebenfalls ausgedehnte Schutzzonen 
erfordern 

- Das Auffangen eines andauernden Ausfalls der Quellen durch Lieferungen des 
ZVDAP ist fraglich 

 Die Fassung ist standortgebunden bzw. kann nicht verlegt werden 

 Die Begrenzung von Zuströmbereich wie auch Schutzzonen ist durch natürliche 
Bedingungen gegeben und kann nicht durch technische Massnahmen beeinflusst 
werden 
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1.4 Einverständnis 

1.4.1 Grundeigentümer 

Die Mutation betrifft gesamthaft 29 Parzellen auf Gemeindegebiet Duggingen/BL und 
Hochwald/SO. Der flächenmässig grösste Teil der künftigen Schutzzonen liegt auf Ge-
meindegebiet von Hochwald. Auch auf Seiten der Gemeinde Duggingen betreffen die 
Schutzzonen überwiegend öffentlichen Grund der Bürgergemeinde Duggingen.  

Private Eigentümerschaften sowie auch die Bürgergemeinde von Duggingen werden im 
Rahmen eines Informations- und Mitwirkungsverfahrens angehört. 

Für die Teilbereiche der Schutzzonen im Kanton Solothurn wird das Einverständnis der 
Eigentümerschaften in einem separaten Verfahren nach Vorgaben des Kantons Solo-
thurn eingeholt. 

1.4.2 Aktuelle Baurechtnehmer und Nutzer 

Die Einwilligung der Pächter und Nutzer müssen noch eingeholt werden. 

Da hierzu u.U. bestehende Verträge angepasst werden müssen, sind die jeweiligen 
Grundeigentümer für das Einholen der Einverständniserklärungen verantwortlich. 

2 ZIELSETZUNG 

Ziel des vorliegenden Mutationsverfahrens ist es, die rechtlichen Voraussetzungen 
für eine fortwährende Quellwassernutzung zur Trinkwasserversorgung zu sichern. 

3 ABLAUF DER PLANUNG 

3.1 Organisation 

Folgende Parteien sind an der Schutzzonenmutation beteiligt: 

Partei Rolle Aufgabe 

Wasserversorgung Ge-
meinde Duggingen 

Nutzer der Fassungen (verant-
wortlich für Ausscheidung der 
Schutzzonen) 

Beantragung der Mutation 

HOLINGER AG Planungsbüro  Erstellung des Mutationsplans 
und Planungsberichtes 

Einwohner- und Bürgerge-
meinde Duggingen 

Standortgemeinde (verantwort-
lich für raumplanerisch Umset-
zung der Schutzzonen) 

Durchführung des raumplaneri-
schen Verfahrens auf Gemein-
degebiet Duggingen 

Einwohner- und Bürgerge-
meinde Hochwald 

Standortgemeinde (verantwort-
lich für raumplanerisch Umset-
zung der Schutzzonen) 

Durchführung des raumplaneri-
schen Verfahrens auf Gemein-
degebiet Hochwald 

Amt für Umweltschutz und 
Energie BL 

Zuständige kantonale Amtsstelle 
Kanton Basel-Landschaft 

Prüfung 

Amt für Umwelt SO Zuständige kantonale Amtsstelle 
Kanton Solothurn 

Co-Prüfung 
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3.2 Ablauf der Planung 

Folgender Planungsablauf ist für die Schutzzonenmutation vorgesehen: 

Termin/Zeitraum Planungsschritt 

12. Dezember 2024 Vorprüfung der Schutzzonenmutation durch AUE BL 

24. März 2026 Beschluss der Schutzzonenmutation durch den Gemeinderat von Dug-
gingen, Überweisung an GV vom 17.06.2026 

30.03.-30.04.2026 Durchführung Informations- und Mitwirkungsverfahren 

17. Juni 2026 Beschluss der Schutzzonenmutation durch Einwohnergemeindever-
sammlung der Gemeinde Duggingen 

Abwarten Referen-
dumsfrist von 30 Tagen 

Öffentliche Auflage (30 Tage) 

 Genehmigung der Schutzzonenmutation durch den Regierungsrat des 
Kantons Basel-Landschaft 

 

4 INHALT DER PLANUNGSVORLAGE 

Für die Quellfassungen Bodenacker (115.23.-24.A) der Wasserversorgung Duggin-
gen sollen auf Gemeindegebiet von Duggingen die Grundwasserschutzzonen S1, 
S2 und Sh nach Massgabe der eidgenössischen Gewässerschutzverordnung aus-
geschieden werden. 

Die Abgrenzung der Zone S1 basiert auf der Lage der Fassungselemente und der 
Vorgabe eines Abstands von 10 m dazu. Talseitig genügt ein Abstand von 5 m. 

Die Zuweisung zu Zone S2 erfolgt für jenen Teil des unterirdischen Zuströmberei-
ches, welche weniger als 100 m von der Fassung entfernt ist. 

Die Zuweisung zu Zone Sh erfolgt für jenen Teil des unterirdischen Zuströmberei-
ches, der gemäss der Bewertung mit dem EPIK-Verfahren eine hohe Vulnerabilität 
aufweist. 

Gleichzeitig mit der Ausscheidung der Schutzzonen ist die bestehende, altrechtliche 
Schutzzone S1, S2 und S3 (Kt. SO) der Quellfassungen Bodenacker aufzuheben. 

Die Schutzzonenmutation soll zum nächst möglichen Zeitpunkt rechtskräftig werden. 

Die Zuweisung zu Zone Sm erfolgt für jenen Teil des unterirdischen Zuströmberei-
ches, der gemäss der Bewertung mit dem EPIK-Verfahren mindestens eine mittlere 
Vulnerabilität aufweist. Die Ausweisung der Zone Sm ist formell nicht Bestandteil 
dieser Planungsvorlage, da sie auf Gemeindegebiet von Hochwald liegt und in ei-
nem separaten Verfahren nach Vorgaben des Kantons Solothurn geregelt wird. 

5 PLANUNGSINSTRUMENTE 

Nach Vorliegen aller Planungsbeschlüsse, entsteht folgendes neues rechtsverbindli-
ches Schutzzonendossier bestehend aus: 
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- Schutzzonenreglement der Gemeinde Duggingen für die Quellfassungen Boden-
acker (115.23.-24.A) der Wasserversorgung Duggingen mit zugehörigem 
Schutzzonenplan 1: 2'500 (Plan Holinger AG Nr. 21/058) 

Das Schutzzonenreglement der Gemeinde Hochwald für die Quellfassungen Boden-
acker (115.23.-24.A) der Wasserversorgung Duggingen mit zugehörigem Schutzzo-
nenplan 1: 2'500 (Plan Holinger AG Nr. 21/059) wie auch der Konfliktplan (Plan Ho-
linger AG Nr. 21/060) samt der Dokumentationsunterlagen der zugrunde liegenden 
Untersuchungen haben lediglich orientierenden Charakter. 

6 RANDBEDINGUNGEN VON KANTON UND BUND 

Die Einhaltung der Randbedingungen des Kantons und des Bundes, insbesondere 
die Vorgaben der Gewässerschutzgesetzgebung, sind gewährleistet. Die Ausschei-
dung der Schutzzone ist mit dem AUE BL und dem AfU SO vorbesprochen worden. 

6.1 Vorprüfung Kanton 

Sämtliche zu genehmigenden Dokumente wurden am 21. Oktober 2024 von der Ge-
meinde Duggingen dem Kanton Basel-Landschaft (AUE BL, Fachstelle Grundwas-
ser) sowie dem Kanton Solothurn (AfU SO) zur Vorprüfung eingereicht. Das AUE BL 
nimmt dazu mit Brief vom 12. Dezember 2024 Stellung (vgl. Anhang 1), das AfU SO 
nimmt dazu mit Brief vom 30. Oktober 2025 Stellung (vgl. Anhang 2). 

Die Stellungnahme des AUE BL enthält keine zwingenden Vorgaben. Die Hinweise 
aus der Stellungnahme des AUE BL wurden in den Dokumenten umgesetzt und der 
Gemeinde übermittelt. 

Die Gesamtbeurteilung aus der Stellungnahme des AfU SO stellt die Recht- und 
Zweckmässigkeit der überarbeiteten Grundwasserschutzzonen fest. Die darin aufge-
führten Anmerkungen und Vorgaben zur Anpassung wurden soweit möglich und 
zielführend in den Dokumenten umgesetzt.  

7 INFORMATION UND MITWIRKUNG 

Bereits im Rahmen der Analyse der Nutzungskonflikte fand am 13.01.2022 erstmals 
eine Informationsveranstaltung statt, zu der alle betroffenen Grundeigentümer von 
Duggingen und Hochwald persönlich eingeladen wurden.  

Das öffentliche Mitwirkungsverfahren betreffend „Mutation Grundwasserschutzzonen 
Quellfassungen Bodenacker“ wurde gemäss § 7 des Raumplanungs- und Baugeset-
zes durchgeführt. 

Die Dokumente hat der Gemeinderat von Duggingen in seiner Sitzung vom 24. März 
2026 zu Handen der Mitwirkung genehmigt (vgl. Anhang 3).   

Die Unterlagen, bestehend aus  

 Schutzzonenreglement,  

 Schutzzonenplan,  
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 Konfliktplan und  

 Planungsbericht 

wurden im Zeitraum 30. März 2026 bis 30. April 2026 an folgenden Orten für 30 
Tage zur Einsichtnahme bereitgestellt: 

 Elektronisch auf Homepage der Gemeinde Duggingen unter https://www.duggin-
gen.ch/planauflagen/offentliche-mitwirkung-mutation-grundwasserschutzzonen-
fur-die-quellfassungen-bodenackern. 

 In Papierform auf Gemeindeverwaltung Kirchstrasse 17, 4202 Duggingen. Die 
Unterlagen konnten zu den ordentlichen Öffnungszeiten eingesehen werden 

 In Papierform auf Gemeindeverwaltung Hochwald ,Hauptstrasse 1, 4146 Hoch-
wald. 

Auf die Auflage wurde wie folgt hingewiesen 

 Als Meldung im Amtsblatt des Kantons Basel-Landschaft 

- Nr. 25 / 30.03.2026 unter Meldungsnummer: WB-BL50-0000000887 

- Nr. 30 / 16.04.2026 unter Korrigendum: WB-BL50-0000000918 

 Per Aushang im Anschlagskasten vor der Gemeindeverwaltung Duggingen sowie 

 Als Neuigkeit in App Gemeinde-News unter Gemeinde Duggingen vom 30. März 
2026. 

Die Bevölkerung konnte im Rahmen des öffentlichen Mitwirkungsverfahrens in Dug-
gingen bis zum 1. Mai 2026 Einwendungen vorbringen und eigene Vorschläge ein-
reichen, die - soweit sie der Sache dienen - zu berücksichtigen sind. 

 

Die ebenfalls von den Schutzzonen betroffene Gemeinde Hochwald (Kanton Solo-
thurn) wurde durch Herrn Oliver Standke vom Kompetenzzentrum Bau Laufentaler 
Gemeinden  

 per E-Mail vom 25.03.2026 an den Bauverwalter Fabian Bucher über das Mitwir-
kungsverfahren in Duggingen informiert und anschliessend die Unterlagen in Pa-
pierform zugestellt.  

 

Innerhalb der gesetzten Frist wurden in beiden Gemeinden weder Einwendungen 
erhoben noch Vorschläge eingereicht, welche bei der weiteren Planung zu berück-
sichtigen wären. 

8 BESCHLUSS- UND AUFLAGEVERFAHREN 

8.1 Einwohnergemeindeversammlung 

Es wurde noch kein Beschluss gefasst. 

8.2 Öffentliche Auflage 

Gemäss § 31 des Raumplanungs- und Baugesetzes des Kantons Basel-Landschaft 
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sind erlassene Zonenvorschriften während dreissig Tagen öffentlich aufzulegen.  

Die Auflage ist ausstehend. 

8.3 Regierungsrat 

Es liegt noch kein Beschluss vor. 

 

Duggingen, den ……………………. 

 

IM NAMEN DER GEMEINDE DUGGINGEN 

Der Präsident    Der Gemeindeverwalter 

 

Matthias Gysin   Christian Friedli 
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7900.08 3769 Schutzzonen

24 Schutzzonenüberprüfung Bodenackerquellen 2017-?

Schutzzonenmutation und Mitwirkung, Überweisung an GV vom 16.06.2026

Ausgangslage

Die Bodenackerquellen bestehen aus zwei Fassungen (Bodenackerquelle Süd und Nord) und befinden

sich oberhalb des Ortskerns von Duggingen. Die Quellfassungen Bodenacker verfügen über rechtskräftig

ausgeschiedene Schutzzonen S I und S II aus dem Jahr 1983. Die Zone S III der Bodenackerquellen liegt

auf Gemeindegrund von Hochwald/SO und ist zum Schutz mehrerer Quellgruppen ebenfalls im Jahr

1983 grossräumig ausgeschieden worden.

1998 ist das eidgenössisch Gewässerschutzrecht mit Inkraftsetzung der Gewässerschutzverordnung

grundlegend revidiert worden. Nach Erscheinen der Wegleitung Grundwasserschutz (BUWAL 2004)

forderte der Kanton Basel-Landschaft 2005 alle InhaberInnen und Standortgemeinden von

Trinkwasserfassungen auf, ihre Schutzzonen nach Massgabe des revidierten Rechts überprüfen zu

lassen und ggf. anzupassen. Des Weiteren ist die neurechtliche Ausscheidung von

Grundwasserschutzzonen in der regionalen Wasserversorgungsplanung Region 1 Arlesheim als

Massnahme mit hoher Priorität aufgeführt.

Auf dieser Grundlage wurde in Duggingen 2017 mit den Untersuchungen zur Anpassung der Schutzzone

begonnen und diverse Grundlagen erarbeitet (Voruntersuchung, Hauptuntersuchung,

Gefährdungsabschätzung). Die Untersuchungen haben ergeben, dass die bestehenden Schutzzonen im

Falle der fortgesetzten Nutzung angepasst werden müssen. Anhand der Ergebnisse konnte der

Grundwasserleiter charakterisiert und das Einzugsgebiet der Quellen räumlich differenziert werden. Den

eidgenössischen Vorgaben entsprechend wurden die Schutzzonen innerhalb des unterirdischen

Zuströmbereichs festgelegt.

Die Fachstellen der beiden Kantone, das AUE BL wie auch das AfU SO, haben zur vorgeschlagenen

Abgrenzung der Schutzzonen in einem gemeinsamen Schreiben Stellung genommen (Vorprüfung). Sie

erachten die Herleitung der Schutzzonen als nachvollziehbar und schlüssig. Die neu vorgesehene

Abgrenzung der Grundwasserschutzzonen genügt den rechtlichen Vorgaben der beiden Kantone.

Erwägungen

Nach den technischen Vorarbeiten muss nun, als letzter Schritt zur Schutzzonenmutation, das

raumplanerische Verfahren durchgeführt werden, welches mit der Genehmigung durch den

Regierungsrat BL endet.

Einen Überblick über Art und Ausmass der massgeblichen Veränderungen der Schutzzonenmutation gibt

der Situationsplan inkl. Tabelle, welcher als Beilage zum Planungsbericht vorliegt. Darin sind die

wichtigsten Änderungen verortet und tabellarisch zusammengefasst. Besonders hervorzuheben sind

folgende Punkte:

- Vor dem Hintergrund der aktuellen Nutzung (überwiegend Wald und extensive Dauerwiese, wenig

Anhang 3
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Ackerbau) sind die zusätzlichen Einschränkungen überschaubar.

- 95 % der von den Schutzzonen betroffenen Flächen auf Seiten Hochwald liegen innerhalb der

Parzelle 3904, die sich im Alleineigentum der Bürgergemeinde Hochwald befindet.

- Rund 80 % der von den Schutzzonen betroffenen Flächen auf Seiten Duggingen liegen innerhalb der

Parzellen 2415 und 2422, die im Alleineigentum der Bürgergemeinde Duggingen sind.

- Die bestehende Abwasserleitung von Hochwald nach Duggingen befindet sich im Eigentum der

Einwohnergemeinde Hochwald. Sie muss künftig häufiger kontrolliert werden, d.h. alle 5 statt bisher

10 Jahre. Dagegen werden rund 200 m der Leitung in einen Gewässerschutzbereich mit 10-jähriger

Kontrolle entlassen.

- Der Ausweitung der Schutzzonen nach Südwesten steht eine Entlassung von landwirtschaftlich

genutzten, privaten Parzellen in den Gewässerschutzbereich Au am östlichen Rand gegenüber.

- Der Gesamtperimeter der Schutzzonen reduziert sich um rund 26 Hektar, was einer Verringerung von

etwa 30 % gegenüber der bisherigen (altrechtlichen) Schutzzonenausdehnung entspricht.

Die Mutation betrifft gesamthaft 29 Parzellen auf Gemeindegebiet Duggingen und Hochwald. Der

flächenmässig grösste Teil der künftigen Schutzzonen liegt auf Gemeindegebiet von Hochwald. Auch auf

Seiten der Gemeinde Duggingen betreffen die Schutzzonen überwiegend Land der Bürgergemeinde

Duggingen. Für die Teilbereiche der Schutzzonen im Kanton Solothurn wird das Einverständnis der

Bürgergemeinde Hochwald in einem separaten Verfahren nach Vorgaben des Kantons Solothurn

durchgeführt. Die direkt betroffenen privaten Eigentümerschaften aus beiden Kantonen wurden im

Rahmen einer Informationsveranstaltung am 13.01.2022 über die Schutzzonenmutation und ihre Folgen

in Kenntnis gesetzt.

Mit dem nun folgenden Mitwirkungsverfahren gemäss Raumplanungs- und Baugesetz BL haben sie,

sowie die gesamte interessierte Bevölkerung, die Möglichkeit, Anliegen einzubringen. Das

Mitwirkungsverfahren soll vom 30.03.2026 – 30.04.2026 ohne Informationsveranstaltung durchgeführt

werden, da die Betroffenen bereits vorgängig informiert wurden.

Der Gemeindeversammlung Duggingen wird das Geschäft am 17.06.2026 zum Beschluss vorgelegt.

Danach erfolgt die 30-tägige öffentliche Auflagefrist. Die Schutzzonenmutation auf Gemeindegebiet

Hochwald wird in einem separaten Verfahren nach Vorgaben des Kantons Solothurn geregelt und ist in

Arbeit.

://: 1. Der Gemeinderat beschliesst die Schutzzonenmutation der Grundwasserschutzzonen für die

Quellfassungen Bodenacker gemäss vorliegendem Planungsbericht der Holinger AG.

2. Die Bevölkerung wird vom 30.03.2026 – 30.04.2026 zur Mitwirkung eingeladen. Auf eine

Informationsveranstaltung wird verzichtet, da die direkt betroffenen Grundeigentümer bereits im

Rahmen einer Veranstaltung informiert wurden.

3. Das Geschäft wird an die Gemeindeversammlung vom 17.06.2026 zum Beschluss überwiesen.

Verteiler

KBLG, O. Standke (Protokollauszug via E-Mail, Administration)

KomSup, M. Klarer (GV, DB)

Dorfblatt

Für den richtigen Auszug

Der Gemeindepräsident

Sig. Matthias Gysin

Der Gemeindeverwalter

Sig. Christian Friedli



Bodenackerquellen, Duggingen
Schutzzonnenmutation
Planungsbericht

Art und Ausmass Änderungen Beilage 1

Anteil zusätzliche Einschränkungen
(%) (Ref.: Musterreglemente Kt. SO 2020 bzw. Wegleitung GW-

Schutz 2004)
Dug-
gingen

Hoch-
wald

1 S1 S2 0.08 0 0.09% Forst- und Landwirtschaft Wanderweg (keine bzw. Lockerung der Einschränkungen)
2 S2 Au 7.3 0 8.3% Forst- und Landwirtschaft, 

Wohngebäude ausserhalb 
Siedlung

Abwasser-
leitung

(keine bzw. Lockerung der Einschränkungen)

3 S2 Sh 19.2 0 21.9% Forstwirtschaft, 
Wohngebäude ausserhalb 
Siedlung

Abwasser-
leitung

(keine bzw. Lockerung der Einschränkungen)

4 S3 Au 0 43.4 49.6% Land- und Forstwirtschaft - (keine bzw. Lockerung der Einschränkungen)
5 S3 Sm 0 18.2 20.8% Forstwirtschaft -          Verwendung von Holzschutzmitteln und Lagerung von damit 

behandeltem Holz (gewässerschutzrechtliche Bewilligung)
33.5%          Rodungen / Kahlschlag (Verbot)

Abwasser-
leitung

         Verwendung von Holzschutzmitteln und Lagerung von damit 
behandeltem Holz (Verbot)

Hochdruck-
erdgasleitung

         Obst-, Wein-, Beeren- und Gemüsebau sowie vergleichbare 
landwirtschaftliche Spezialkulturen und Gartenbau (Verbot)
         Container-Pflanzschulen u.ä. (gewässerschutzrechtliche 
Bewilligung)
         Bewässerung mit nicht verschmutztem Grund- oder 
Oberflächenwasser (Verbot)
         Pflanzenschutzmittel (Verbotsliste)
         Flüssige Hofdünger (Verbot)
         Auftanken von Nutzfahrzeugen und Baumaschinen (Verbot)
         Plätze für Fahrzeug- und Baumaschinenwartung sowie 
Lagerplätze für geölte, gefettete oder chemisch behandelte 
Baumaterialien (Verbot)
         Deponien und Zwischenlager (Verbot)
         Sanitäre Anlagen (Verbot)

20.9%          Freisetzung von genetisch veränderten Organismen (Verbot)
         Container-Pflanzschulen u.ä. (gewässerschutzrechtliche 
Bewilligung)
         Freihaltung von Schweinen (Verbot)
         Zwischenlagerung von Mist im Feld (Verbot)
         Kompostmieten namentlich Feldrandkompostierung (Verbot)
         Verwendung von Holzschutzmitteln und Lagerung von damit 
behandeltem Holz (gewässerschutzrechtliche Bewilligung)

8 Au Sh 1.8 0.3 2.4% Forstwirtschaft - wie 6
9 Au S2 0.7 0 0.8% Landwirtschaft - wie 7
10 Au S1 0.0004 0 0.0005% Forstwirtschaft Wanderweg wie 6

21.8 66.1 100%

25.9 88.6 130%

0

AusdehnungGrundwasser-
Schutzzone

Nutzung

Lfd. Nr. Bisher künftig Fläche
(ha)

Total neue Schutzzonen 
(ohne Au)

Total alte Schutzzonen 
(ohne Au)

Art (überwiegend) Konflikte mit 
bestehenden 
Anlagen

Forstwirtschaft06 S3 Sh 29.3

-7 Au Sm 18.3 Landwirtschaft

HOLINGER AG P:\Liestal\L5203\003 Duggingen\5_Umsetzung\2_Berechnungen\CHL05302_03_QF Bodenacker_Schutzzonen_Umsetzung.xlsx 17.02.2026
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Einwohnergemeinde Duggingen

PROJEKT: L-5203.003
PLAN -N R.: 21/058b

DATUM GEZ.KON TR V IS.

4410 LIESTAL
GALMSSTRASSE 4

061 / 926 23 23
061 / 926 23 24TELEFAX

TELEFON

(Plangrundlage: AV Daten Kanton Basel-Landschaft und Solothurn; Stand: Januar 2026)

Okt. 22 ALH PHA

Wasserversorgung Gemeinde Duggingen
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Jan 25 PHA BID

Aktualisierte Informationen zu belasteten Standorten sind mittels Geoinformationssysteme 
der Kantone unter GeoViewBL und geo.so.ch/maps/kbs  
- Thema "Kataster der belasteten Standorte" - abrufbar.
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Gemeinde  
Duggingen 

  

 

Schutzzonenreglement Gemeinde Duggingen 

Für die Quellwasserfassungen Bodenackerquellen (115.23.A, 115.24.A) der Wasserversor-
gung Duggingen mit zugehörigem Schutzzonenplan 1: 2'500 

Inventarnummer: 

 



 

 2/6 

Art. 1 Geltungsbereich 

Dieses Reglement gilt für die im zugehörigen Schutzzonenplan 1: 2'500 ausgeschiedenen Schutz-

zonen für die Bodenackerquellen (115.23.A, 115.24.A), welche der Trinkwasserversorgung der 

Gemeinde Duggingen dient. Der Schutzzonenplan wird zusammen mit dem Reglement genehmigt. 

 

Art. 2 Zweck 

Grundwasserschutzzonen dienen dazu, Trinkwasserfassungen und das Grundwasser unmittelbar 

vor seiner Nutzung als Trinkwasser vor Beeinträchtigungen zu schützen. Sie sind um die im öffent-

lichen Interesse liegenden Quellen auszuscheiden. Grundwasserschutzzonen werden gegliedert in 

Zone S1 (Fassungsbereich), Zone S2 (Engere Schutzzone), Zone Sh (Bereich mit hoher Vulnera-

bilität) und Zone Sm (Bereich mit mindestens mittlerer Vulnerabilität) 1. 

 

Art. 3 Nutzungsbestimmungen 
1 Innerhalb der Schutzzonen gelten die Nutzungsbestimmungen der Gewässerschutzgesetzge-

bung des Bundes2. 
2 Gemäss der Gewässerschutzgesetzgebung des Bundes gelten für die Verwendung von Holz-

schutzmitteln, Pflanzenschutzmitteln und Düngern die Vorgaben der ChemRRV. 

 

Art. 4 Bestehende Bauten, Anlagen und Nutzungen 
1 Bestehende Bauten, Anlagen und Nutzungen in Grundwasserschutzzonen, die die Nutzung von 

Trinkwasser gefährden oder gefährden können, sind zu sanieren3. 
2 Die notwendigen Sanierungsmassnahmen richten sich nach dem Massnahmenplan im Anhang 1 

dieses Reglements. 

 

Art. 5 Vollzug 
1 Der Gemeinderat vollzieht dieses Reglement. Er erlässt dazu die notwendigen Verfügungen und 

Anordnungen. 

 
1 Gewässerschutzverordnung (GSchV; SR 814.201); Anh.4 Ziff. 122  

2 Gewässerschutzverordnung (GSchV; SR 814.201); Anh.4 Ziff. 22 

3 Gewässerschutzverordnung (GSchV; SR 814.201); Art. 31 Abs. 2 
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2 Bei Verstössen gegen dieses Reglement führt er Ermittlungen über den Sachverhalt durch (z.B. 

bei untersagter Gülleausbringung in einer Schutzzone) stellt den Verursacher im Rahmen seiner 

Möglichkeiten fest und meldet den Verstoss, falls die Gemeinde für den entsprechenden Vollzug 

nicht zuständig ist, an die zuständige Vollzugsbehörde. In den übrigen Fällen leitet er seine Fest-

stellungen und Beurteilungen an die zuständige kantonale Behörde weiter. 

3 Im Weiteren orientiert der Gemeinderat die von Gewässerschutzzonen Betroffenen in geeigneter 

Form über Nutzungsbestimmungen und -einschränkungen. 
4 Er kann den Vollzug gemäss Abs. 1 - 3 an eine kommunale Amtsstelle delegieren. 

 

Art. 6 Entschädigungen 

Für allfällige Entschädigungen infolge von Eigentumsbeschränkungen durch die Ausscheidung von 

Grundwasserschutzzonen, die einer Enteignung gleich kommen, haben die Inhaber von Quellwas-

serfassungen aufzukommen4. 

 

Art. 7 Revision von Schutzzonen 

Falls eine gesetzliche Änderung es erfordert oder wenn sich Schutzzonen als ungenügend erwei-

sen, so obliegt es den Inhabern von Quellwasserfassungen, für die Revision der betroffenen 

Schutzzonen zu sorgen.5  

 

Art. 8 Schlussbestimmungen 
1 Dieses Schutzzonenreglement und der dazugehörige Schutzzonenplan treten mit der rechtskräfti-

gen Genehmigung durch den Regierungsrat in Kraft. 
2 Mit Inkrafttreten des Schutzzonenreglements und dem dazugehörigen Schutzzonenplan werden 

sämtliche damit in Widerspruch stehenden Bestimmungen und Dokumente aufgehoben. 

 

 

Beschlossen von der Einwohnergemeindeversammlung Duggingen: 

Datum Beschluss: 

Unterschriften Gemeinde:  

 

 
4 Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer (GSchG, SR 814.20); Art. 20, Abs. 2 lit. c 

5 Verordnung über die Wasserversorgung sowie die Nutzung und den Schutz des Grundwassers (SGS 455.11) § 34 



 

 4/6 

Genehmigt vom Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft / durch die Bau- und Umweltschutz-
direktion: 

Datum Genehmigung: 

Regierungsratsbeschluss:  

Der Landschreiber: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anhang 1: Massnahmenplan mit Fristen, Stand vom 13.05.2026 (orientierend) 
Anhang 2: Massgebende Gesetzesgrundlagen (orientierend) 
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Anhang 1: Massnahmenplan mit Fristen für Konflikte auf Gemeindegebiet Duggingen. 
Stand vom 17.02.2026 (orientierend). Die Konflikte auf Gemeindegebiet Hochwald sind im 
Schutzzonenreglement von Hochwald aufgeführt. 
 

Nutzung/
Anlage

Massnahme Fristen

Beschreibung

390 1.1
Signalisation 
Grundwasserschutzzone S1 
und Verbote

2614 2.1
Installation Hundekot-
Entsorgungssystem

429 3.1 Wochenendhaus
619 4.1 Wohnhaus

2541 6.1
2542 7.1

429 3.2

619 4.2

630 5.1

619 4.3

2541 6.2

Sh 2415 8.1

Häusliche und 
gewerbliche 
Abwasserleitung 
von Hochwald

regelmässige 
Dichtheitsprüfung gemäss 
VSA-Richtlinien, ggf. Sa-
nierung nach Massgabe SIA 
190

1 Jahr nach 
Inkrafttreten des 
Reglements, 
danach Kontrollen 
alle 5 Jahre

1 Jahr nach 
Inkrafttreten des 
Reglements, 
danach Kontrollen 
alle 5 Jahre

Zone
Parz.-

Nr.
Kon-
flikt

S1

S2

Wanderweg
1 Jahr nach 
Inkrafttreten des 
Reglements

Zufahrtswege, 
Parkplatz

Einschränkung Nutzung: 
Verbot Lagerung und 
Umschlag 
wassergefährdender Stoffe 
sowie Autowäsche 

Mit Inkrafttreten 
des Reglements 

Einschränkung Nutzung: 
Verbot Lagerung und 
Umschlag 
wassergefährdender Stoffe

Mit Inkrafttreten 
des Reglements

Gartenschopf

Häusliche 
Abwasserleitung

regelmässige 
Dichtheitsprüfung gemäss 
VSA-Richtlinien, ggf. Sa-
nierung nach Massgabe SIA 
190
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Anhang 2: Massgebende Grundlagen (orientierend) 
 
1. Rechtliche Grundlagen 

Erlass Wichtigste Auszüge  
Bundesgesetz über den Schutz der Gewäs-
ser (Gewässerschutzgesetz, GSchG, SR 
814.20) 

 Art. 3, Art. 6 

 Art. 19 - 21 

Gewässerschutzverordnung (GSchV,  
SR 814.201) 

 Art. 29 - 32 

 Anhang 4 

Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung 
(ChemRRV, SR 814.81) 

 Anhang 2.4 (Biozidprodukte), Ziffern 
1 und 4bis.2  

 Anhang 2.5 (Pflanzenschutzmittel), 
Ziffer 1 

 Anhang 2.6 (Dünger), Ziffer 3 

Verordnung über das Inverkehrbringen von 
Pflanzenschutzmitteln  
(Pflanzenschutzmittelverordnung, PSMV,  
SR 916.161) 

 Art. 68 

 Art. 68 Abs. 3 (Liste des BLW «An-
wendungsverbote für Pflanzen-
schutzmittel in den Grundwasser-
schutzzonen S2 bzw. S2 und Sh») 

Dienstordnung der Bau- und Umweltschutz-
direktion (SGS 144.12) 

 § 18 

Raumplanungs- und Baugesetz (RBG,  
SGS 400) 

 § 3 - 7 

Gesetz über die Nutzung und den Schutz 
des Grundwassers (Grundwassergesetz, 
SGS 454) 

 § 29 - 30 

Gesetz über die Wasserversorgung der ba-
sellandschaftlichen Gemeinden (SGS 455) 

 § 2 und §3 

Verordnung über die Wasserversorgung so-
wie die Nutzung und den Schutz des Grund-
wassers (SGS 455.11) 

 § 28 - 35 

 

2. Wegleitungen / Vollzugshilfen  

 Wegleitung Grundwasserschutz 2004, Hrsg. Bundesamt für Umwelt BAFU Reihe Vollzug 
Umwelt VU  

 Vollzugshilfen „Umweltschutz in der Landwirtschaft“ (Module), Hrsg. Bundesamt für Umwelt 
BAFU 

 Liste des Bundesamtes für Landwirtschaft (BLW) «Anwendungsverbote für Pflanzenschutz-
mittel in der Grundwasserschutzzonen S2 bzw. S2 und Sh» 

 Merkblatt betreffend Einsatz von Pflanzenschutzmittel und Dünger in Grundwasserschutz-
zonen S2/Sh, Hrsg. Amt für Umweltschutz und Energie, Kanton Basel-Landschaft 


